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ANFRAGE 

des Abgeordneten Dr. Walter Rosenkranz 
und weiterer Abgeordneter 
an den Herrn Bundeskanzler 
betreffend vom Bundeskriminalamt als gefälscht erkannte und der Botschaft 
der Islamischen Republik Afghanistan als echt bestätigte Führerscheine 

Der FPÖ vorliegenden Informationen zufolge ist das Bundeskriminalamt (.BK) 
des Öfteren damit beschäftigt, Führerscheine von in Österreich aufhältigen 
Personen, va nigerianischer Staatsbürgerschaft, auf deren Authentizität hin zu 
überprüfen. Diese Überprüfungen kommen in der Regel zum Ergebnis, dass 
es sich bei den betreffenden Führerscheinen um Fälschungen handelt. Eine 
Information, die durch jüngste Medienberichte bestätigt erscheint: 

Polizisten stoppten Menschenhändle.r (27). Verfolgungsjagd über die Autobahn 

"Kirchenosylonr' 015 Schlepper 
Wilde \;erf(llgun�sjllgd eines Schlep�t� auf der Au

lohiahn \(ln Ungurnll,is ß:rudJLeilll9 (N{) . Nadl 201\;-
10111("11''1'11 stqJ>P1 die Polizei das FluchtllUlq. I)(>r Fahrer 
entkOllllllt. und sii.'he .I .. : Beim \'enl,khlil(en Schlepper 
hatldeU es sich UIIl eint'II •• Kin:-hen-Asylwerher". 

Na(1ldem Uniformierte rest, dass der niichrigc 
die drei ·Ges<ehleppt<ln - ci- Schlepper dn � VQth'ldT
Mn Alghanl.n. einen Nl'pa- ehen-Besetze..... dcr ersten 
ll'Ol;en �owie dne TibctIJßcrin Stunde ist; m 13. Oktober 
- bef r:q';t und A llliweisc H't- de� Vorjahres reiste der Pa
glichen hätlen, stIJlld rasch Id,lani A1.im M. �cJbsl iIle-

gal dn. Nac·hdem ('" �ich mil 
gemlsch[en ]>äpieren dnen 
Handy-Vertrag ergaunert 
ulldeine. chlligerei ällgCZct
tel! hlltte. schi Os> er sich ei
neu Mon.lI! später dem l".rQ
tcstmärsch vQIl Tmisldr-chen 
ZUT "';eller Vmivldrehc IIn. 

Dänaeh tauchte er cbcnw 
.... ie ",d!('re ,·k..-. chleppcr im 
GOt!('jihaus ullter. Spiit('rzOg 
er ins Servi tell kl()�tcl' um, wo 

("Krone", 22. Nov. 2013) 

{'5 ebenso Verwrgullg gab
Bti "jeT ,,"-.reits ausgerOTsch
ten und gdas�l.ell Mitglieder 
der Menschenhändler-M afiä 
wurde übrigens die U-Haft 
vel'llingerr. 

Somit über.sthaltet einmal 
rn.ehr die kriminelle En('rgie 
ci nc� Asyl-Bctriigcr.s die La
ge tllt>iichlidl schmzbedÜTf
tiger Flü�'htlingc_ 

Chrislopl1 Matzl 

Wie sich in der Zwischenzeit herausstellt, ist davon indessen nicht nur die 
Bundesrepublik Nigeria betroffen, sondern ua auch die Islamische Republik 
Afghanistan. 

In der Folge wenden sich die betreffenden, mit - nach Erkenntnissen des .BK 
- gefälschten Führerscheinen ausgestatteten Personen meist an die Bot
schaft der Islamischen Republik Afghanistan in Wien, welche sodann die 
Richtigkeit der Führerscheine bestätigt. Aufgrund internationaler Vereinbarun
gen ist jedoch die Republik Österreich gezwungen diese - vom .BK als Fäl
schungen enttarnte, aber von der Botschaft der Islamischen Republik Afgha
nistan als authentisch bestätigten Führerscheine - als echt anzuerkennen. 

Da in der Alltagspraxis in Österreich Führerscheine als amtlichen Personal
ausweisen oder Reisepässen gleichwertige Dokumente behandelt werden, 
sind diese It. .BK gefälschten Führerscheine allerdings Türöffner um Bankkon
ten zu eröffnen, Telefonverträge abzuschließen etc. 

In diesem Zusammenhang richten die unterfertigten an den Herrn Bundes
kanzler die folgende 
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Anfrage 

1. Ist Ihnen der o.g. Sachverhalt, wonach das .BK in vielen Fällen afghani
sche Führerscheine als Fälschungen enttarnt, welche jedoch von der Bot
schaft der Islamischen Republik Afghanistan als authentisch bestätigt 
werden, bekannt? 

2. Falls ja, wurde seitens des BKA bereits einmal Kontakt mit dem BMEIA 
aufgenommen, aufgrund welcher Vereinbarung zwischen der Republik 
Österreich und der Islamischen Republik Afghanistan die Republik Öster
reich dazu verpflichtet ist, die vom .BK als Fälschungen erkannten, jedoch 
von der Botschaft der Islamischen Republik Afghanistan als authentisch 
bestätigten Führerscheine offiziell als echte Dokumente anzuerkennen? 

3. Falls ja, gibt es in Österreich auch Personen mit Führerscheinen anderer 
Staaten, die vom .BK als Fälschungen entlarvt worden, jedoch von der 
betreffenden Botschaft als authentisch bestätigt worden sind? 

4. Aufgrund welcher Vereinbarung zwischen der Republik Österreich und 
der Islamischen Republik Afghanistan ist die Republik Österreich dazu 
verpflichtet, die vom .BK als Fälschungen erkannten, jedoch von der Bot
schaft der Islamischen Republik Afghanistan als authentisch bestätigten 
Führerscheine offiziell als echte Dokumente anzuerkennen? 

5. Gibt es Bestrebungen des BKA, die o.g. Praxis abzustellen? 

6. Falls ja, welche? 

7. Falls nein, warum nicht? 
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